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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

14.02.2024 

Geschäftszahl 

Ro 2021/11/0009 

Rechtssatz 

Im Rahmen der Beurteilung nach § 4 Abs. 4 Z 3 ZDG 1986 kommt es nicht auf die bloße Anzahl der 
festgestellten Pflichtverstöße, sondern vielmehr auf Art und Ausmaß des Fehlverhaltens des Rechtsträgers 
an. Auch eine einmalige Pflichtverletzung kann bei entsprechender Gravität ausnahmsweise einen 
Widerruf rechtfertigen. Wesentlich ist, ob ungeachtet der erfolgten Pflichtverletzung(en) insgesamt noch 
davon auszugehen ist, dass die Zuweisung von Zivildienstpflichtigen zu einer Einrichtung dem 
Gesetzeszweck - nämlich der Einhaltung strenger Fürsorge-, Anleitungs- und Aufsichtspflichten (vgl. RV 
603 BlgNR XIII. GP, 33) - zuwiderläuft oder nicht (vgl. ähnlich zu § 57a Abs. 2 KFG 1967 etwa VwGH 
23.02.2023, Ra 2022/11/0025, Rn. 18, mwN). Im Rahmen der Gesamtbetrachtung hat das VwG nicht nur 
das frühere (Fehl-)Verhalten der Einrichtung, sondern auch ihr Verhalten (bzw. jenes des Vorgesetzten 
iSd. § 38 Abs. 5 ZDG 1986) seit der letzten behördlich festgestellten Pflichtverletzung in seine Prognose 
einfließen zu lassen. 
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